
BUNDESMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT UND KUNST 

Zl. 12.773/2-111/3/93 Sachbearbeiter: 

An das 

Dr. Reinhart RONOVSKY 
Tel.Nr. 53120/2364 

Präsidium des Nationalrates 
1010 Wien 

,7; t�j!':J� jtQ1-.. <)� 
das Meldegesetz 1991 u. a. geändert I Betrifft G .. . .. , ENTWU F' Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem '-Ce:- WZ 
werden (Hauptwohnsitzgesetz); . .,., . ........................................... -GEI19 ... �J. � 
Begutachtungsverfahren ; -tum: t OKT. 1993 

I I VerteiH __ �.tll!t.� 
Das Bundesministerium für Unterricht und Kunst übermittelt 25 
Ausfertigungen seiner Stellungnahme zum gegenständlichen 

Gesetzentwurf. 

Beilage 

Wien, 30. September 1993 
Für den Bundesminister: 

Dr. Oberleitner 
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BCNDESMINISTERICM FÜR UNTERRICHT UND KUNST 

Zl. 12.773/2-111/3/93 

An das 
Bundesministerium für Inneres 
Postfach 100 

1014 Wien 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Meldegesetz 1991 u.a. geändert 
werden (Hauptwohnsitzgesetz) ; 
Begutachtungsverfahren 
Zu Zl. 95.014/13-IV/11/93/E 

Sachbearbeiter: 
Dr. Reinhart RONOVSKY 
Tel.Nr. 53120/2364 

Im Zusammenhang mit der Auflassung der Haushaltslisten im Rahmen 

der Steuerreform und der Verpflichtung des Staates gemäß Artikel 

XIV des Konkordates vorn 5. Juni 1933, BGB1. 11 Nr. 2/1934, sowie 

dem Gleichbehandlungsgebot für die anderen gesetzlich aner

kannten Kirchen und Religionsgesellschaften sieht das Bundes

ministerium für Unterricht und Kunst in der Aufnahme des 

Religionsbekenntnisses in die Meldezettel und eine entsprechende 

Auskunftserteilung an die Kirchen und Religionsgesellschaften 

ein taugliches Instrument zur Erfüllung der dem Staat zukommen

den Verpflichtung; in diesem Zusammenhang wird auf die Stellung

nahme des Sekretariats der österreichischen Bischofskonferenz 

vom 20. September 1993, BK 263/3/93 sowie den vorletzten Absatz 

der Stellungnahme der Evangelischen Kirche vom 

3. September 1993, Zl. 2880/93, zur Novelle des Bundes-Ver

fassungsgesetzes (Kopie dieser Stellungnahme liegt bei) ver

wiesen. 

Unter Bedachtnahme auf Einwände gegen die Aufnahme des 

Religionsbekenntnisses in die Meldezettel ist festzustellen, daß 

derzeit kaum andere Möglichkeiten gesehen werden, die oben 

erwähnte staatliche Verpflichtung zu erfüllen. Allerdings könnte 
eine Vorgangsweise erwogen werden, nach der nur in den bei den 

Behörden aufliegenden Meldezetteln das Religionsbekenntnis auf

scheint, nicht jedoch in jenen, die den Anmeldenden ausgefolgt 
werden. Auch durch eine derartige Vorgangsweise könnte die 
erwähnte staatliche Verpflichtung erfüllt werden. 
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Durch die Änderungen im Zus ammenhang mit der Angabe des Haupt

wohns itzes werden vom ho. Res s ort wahrzunehmende Belange nicht 

berührt. 

Beilage 

Wien, 30. September 1993 

Für den Bundes minis ter: 

Dr. Oberleitner 
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EVANGELISCHE KIRCHE IN OSTERREICH 
EVANGELISCHER 

OBERKIRCHENRAT A. u. H.B. 
A·1180WIEN 

SEVERIN·SCHREIBER·GASSE 3 

TELEFON 0222/4715 23 t. 
TELEFAX: 0222/4715 23 ·20 

GZ. 601.999/32-V/S/93 

ZahlStg 1; 288.Q.J93 

BeIL 
Begutachtung einer Novelle zum 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Republik Österreich 
Bundeskanzleramt 

Ballhausplatz
_

2 __ , \r�EP, '�93 
1 0 1 4 \� i e n II ! ! �)C� 

/ ./ 
,( 7",p 

Wien, 3. 9 . 1 99 3 / 

V 
Bundes-Verfassungsgesetz 

Die Evangelische Kirchenleitung bestätigt mit Dank das Einlangen 
des Entwurfes einer Novelle zum Bundes-Verfassungsgesetz zur 

obigen Aktenzahl des Bundeskanzleramtes. 

�'lenn der Begriff "HauphlOhnsitz" den Begriff "ordentlicher \'iohn
sitz" ersetzen soll, entsteht in allen jenen Fällen, in denen 

eine physische Person nur einen einzigen Wohnsitz hat, eine 

rechts technisch ungelöste Situation bzw. rechts technische Fehl

vermutung, wenn es auch zutreffend sein mag, daß für alle jene 

Fälle, in denen bei einer physischen Person mehrere Wohnsitze 

vorliegen und zusammentreffen, die Reihungsnotwendigkeit in 

"Hauptwohnsitz" und "sonstiger r'Johnsitz" sehr zHeckmäßig ist. 

Es erschiene uns zweckmäßiger, den Begriff "ordentlicher Wohn
sitz", zu dem es eine reiche Judikatur der Gerichtshöfe des 

öffentlichen Rechts gibt, nicht aufzulassen, sondern statt dessen 
im Anschluß an die bisherige gesetzliche Formulierung zu regeln: 

"Hat jemand im Bundesgebiet mehr als einen Hohnsitz, hat er einen 

davon als Hauptwohnsitz zu bestimmen. Der Hauptwohnsitz gilt als 

ordentlicher Wohnsitz." I'Ht diesem Vorgang würde dem Prinzip der 

Konlo: CA-BV, Klo.Nr. 41·18659 
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FreizUgigkeit genauso entsorochen wie auch der Aufrechter�altun0 

der sub j ektiven Komponente beim Nohnsitzbegriff. 

Gegen eine Ermächtigung an den einf achen Gesetzgeber, 

des Meldegesetzes in Ube� e i n stimmung mit der 

der Ge richtsh6fe des �ffentlichen Rechts den fUr Doppelmeldun1cn 

oder l'-leh r f achmeldungen dan n er forde r lichen Begr i f f des 11 IJelU �)t

wohnsitzes" zu d ef in i e r e n , besteht kein rechtliches Bedenken. 

Die Ermächtigung an Landes(verfassungs)gesetzgeber, jemand2� jei 

einem Doppelwohnsitz auch als LandesbUrger die politischen Rechte 
zu gewähr en , wenn er in einem anderen Bundesland seinen Iluu)t

wohnsitz hat, erscheint aus unserer Sicht rechtsdogmatisch zu

lässig, k6nnte jedoch in der Praxis im Rahmen des Finanzaus

gleichs zwischen Bund, Ländern und Gemeinden zu Schwierigkeiten 

fUhren, wenn derartige "Neben- oder ZweitwohnsitzerIO im Rahmen 

des Finanzausgleichs nicht oder nicht voll berücksichtigt werden 

(k6nnen) . 

Weiters sei bereits hier vermerkt (wegen der Kompetenz des 

BundeskanZleramtes), daß im Zuge der Erfassung des Religions

bekenntnisses im neuen Meldegesetz auch eine Änderung von § 55 

(1) Datenschutzgesetz erforderlich wird, in welchem festgelegt 

ist, daß die den gesetzlich anerkannten Religionsgesellschaften 

nach § 118 (2) BAO zustehenden Rechte vom Datenschutzgesetz 

unberührt bleiben, d. h. , daß die Mitteilung des Religions

bekenntnisses zu den Namen und personenbezogenen Daten an 

gesetzlich anerkannte Kirchen trotz Datenschutzgesetz zulässig 

bleibt bz\v. ist, dies bei normierter VOllzugsnotwendigkeit. 

Wenn nun im Rahmen der Begriffsänderungen ordentlicher Wohnsitz, 

Hauptwohnsitz und sonstiger Wohnsitz im Meldegesetz statt der 
Bestimmung des § 1 1 8  (2) BAO das Religionsbekenntnis im Rahmen 

des Meldewesens erfaßt werden soll, ist es unverzichtbar, daß 

die Verweisbestimmung des Datenschutzgesetzes - Kompetenz Bundes

kanzleramt - durch eine Verweisbestimmung auf das Meldegesetz 

(neue Fassung) ergänzt wird, damit bei Vollzug des Meldegesetzes 

und Mitteilung der Religionszugeh6rigkeit gemeldeter Personen an 
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die gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften 

keine Vollzugsprobleme aus der Sicht des Datenschutzgesetzes 

entstehen können. 

Die Stellungnahme der Evangelischen Kirche in Österreich zu den 
neuen Bestimmungen des ebenfalls zur Begutachtung ausgesandten 

Meldegesetzes erfolgt gesondert. 

Mit vorzUglichster Hochachtung 

Evangelische Kirche in Österreich 

Evangelischer Oberkirchenrat A.u.H.B. 

)(2 �� 
RA Dr. Emmerich Fritz 

(Kirchenkanzler) 

� 
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(Oberkirchenrat) 

Co: - 25fach an das Präsidium des Nationalrates 
- Sekretariat der Österreichischen Katholischen 

Bischofskonferenz 
- Herrn Dr. Walter Hagel, St.pölten 

Rechtsanwalt Dr.Eckert, als Vertreter der römisch
katholischen Kirche in Angelegenheiten der europäischen 

I Intearation r �·1R Dr. Sagburg , Kul tusamt des m'l für Un te rr ich t u. Kuns t 
- MR Dr.Jonak, Leiter des Kultusamtes 

o 

C! H'D�I:t,·,'I�IISTERIUM �" .... ",; : •• t 1', r�n ' . '-"("("1T' U"'D KUNST 'lh\ \.".itl\\�,,,: I� 

. �Ing.! 1 �I SEP, 1893 
Zahl: A4.3tJ!;"f2-j! 
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